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Sehr geehrte Leserin, 
sehr geehrter Leser, 

am 27. September 2009 wählen die Brandenburgerinnen
und Brandenburger einen neuen Landtag. Im Landtag
entscheiden die gewählten Abgeordneten über wichtige
Themen, die uns alle im Alltag berühren werden. Dazu
gehört zum Beispiel auch die Behinderten- und Sozialpo-
litik. So hat der Brandenburger Landtag vor sechs Jahren
als erstes ostdeutsches Parlament ein Gesetz zur Gleich-
stellung von Menschen mit Behinderung beschlossen. 

Mit seiner Stimmabgabe sagt man, wer in den nächsten Jahren Entscheidungen
für uns treffen soll. Mir ist es deshalb wichtig, dass möglichst viele Menschen von
ihrem Wahlrecht auch tatsächlich Gebrauch machen.

Dieses Heft will Ihnen in der Ausübung Ihres Wahlrechts ein hilfreicher Ratgeber
sein. Es soll Sie von der Wahlentscheidung bis zur Stimmabgabe begleiten. Sie
werden sehen: Wählen gehen oder Briefwahl machen ist gar nicht so schwierig.
Die Beschäftigung mit den Kandidaten und den Ideen der Parteien kann sogar
Thema für Gespräche mit der Familie, den Betreuern, Freunden und Nachbarn
sein. 

Ich danke der Lebenshilfe für die Anregung und Unterstützung dieses Vorhabens.
Ohne die langjährige Erfahrung der Lebenshilfe und die eingebrachte Fachkenntnis
wäre das Projekt in dieser Form nicht möglich geworden. 

Abschließend möchte ich Sie persönlich auffordern: Informieren Sie sich über die
Vorschläge der Kandidaten und Parteien. Nehmen Sie an der Landtagswahl 2009
teil. Geben Sie Ihre Stimme für die zukünftige Gestaltung unseres Landes ab. Es
lohnt sich. 

Mit freundlichen Grüßen

Gunter Fritsch
Präsident des Landtages Brandenburg
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Wählen ist wichtig!

Bei der Wahl im September zum Landtag sind Sie dabei!

Wenn Sie dieses Wahlheft gelesen haben, wissen Sie,
wie Wählen funktioniert.
Mit dem Recht zum Wählen können wir uns alle in die Po-
litik einmischen. Die Demokratie lebt davon, dass wir von
unserem Wahlrecht Gebrauch machen.

Nur wer bei der Landtagswahl seine Stimme abgibt, kann mitbestimmen, welche
Partei und welche Politiker in Brandenburg entscheiden.

Der Landtag wählt den Ministerpräsidenten, der gemeinsam mit seinen Ministern
die Landesregierung bildet.

Ihre Entscheidungen haben Auswirkungen auch für Menschen mit Behinderung,
was zum Beispiel im neuen Landesbehindertengleichstellungsgesetz stehen wird.

Auch Menschen mit sogenannter „geistiger“ Behinderung haben meistens das
Recht zu wählen.
Eine Betreuung umfasst heute selten alle Lebensbereiche.
Trotzdem haben viele noch nie gewählt.

Diese Broschüre in leichter Sprache zeigt Ihnen, wie Sie bei der nächsten Wahl
mitmachen können. Zeigen Sie das Heft Ihren Freunden und erklären Sie ihnen wie
gewählt wird.

Ich bedanke mich bei allen Helfern, die den Text geschrieben und Fotos gemacht
haben. 

Rainer Kluge
Landesbeauftragter für die 
Belange behinderter Menschen
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Warum wähle ich?

Was ist wählen?

Beim Wählen trifft man eine Entschei-
dung. Man sucht sich aus verschiede-
nen Sachen eine aus. Im Alltag kann
man sich zum Beispiel aussuchen,
welche Schuhe man anzieht oder wel-
chen Kuchen man essen möchte.

Es gibt aber auch politische Wahlen.
Eine solche Wahl ist die Landtagswahl.
Dabei sucht man Menschen aus, die
dann im Landtag Entscheidungen für
alle Brandenburger Bürgerinnen und
Bürger treffen.

Man macht das vor allem, um Zeit zu
sparen. Denn, wenn man jeden Bran-
denburger zu einer Sache fragt, dauert
es sehr lange, bis alle ihre Antwort ge-
geben haben. Die gewählten Men-
schen im Landtag nennt man Abge-
ordnete. Der Landtag besteht derzeit
aus 88 gewählten Menschen. Ihre Auf-
gabe ist es, politische Entscheidungen
für ihre Wähler zu treffen. So stimmen
sie zum Beispiel über das Heimgesetz
ab.
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Wer darf wählen?

Die Könige und Kaiser, die es früher
gab, hat man nicht gewählt. Trotzdem
haben sie alles bestimmt.

Heute gibt es das Wahlrecht. Es ist ein
wesentliches Merkmal der Demokra-
tie. Denn jeder Bürger kann dadurch
mitbestimmen, wer die Entscheidun-
gen für alle trifft.

Wer wählen darf, steht im Landeswahl-
gesetz. Dort heißt es: Wählen darf je-
der Brandenburger, der 18 Jahre oder
älter ist und der keinen Betreuer für
alle Angelegenheiten hat.

Hinweis für betreute Menschen
Wenn Sie eine Betreuerin oder einen
Betreuer für alle Angelegenheiten ha-
ben, dürfen Sie nicht wählen. Betreu-
ungen für alle Angelegenheiten sind oft
nicht nötig. Wenn Sie bei einer Land-
tagswahl mitmachen möchten, können
Sie die Betreuerin oder den Betreuer
bitten, sich um eine Änderung des Be-
treuungsbeschlusses zu kümmern.

Es besteht keine Pflicht zu wählen.
Man kann auch nicht wählen gehen.
Dann hat man aber auch nicht mit ent-
schieden, wer im Landtag sitzt und
Entscheidungen trifft.
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Was ist der Landtag?

Der Brandenburger Landtag ist in
Potsdam.

Im Landtag sitzen die derzeit 88 Abge-
ordneten.

Sie treffen wichtige Entscheidungen
für das Land Brandenburg. Sie wählen
den Ministerpräsidenten, beschließen
Gesetze und kontrollieren die Arbeit
der Landesregierung.

Die Abgeordneten arbeiten für 5 Jahre
zusammen. Dann sind neue Wahlen.
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Wie geht wählen?

Die Wahlbenachrichtigung

Man bekommt eine Wahlbenachrichti-
gung mit der Post. Sie ist ganz un-
scheinbar und etwa so groß wie eine
Postkarte. Oder die Wahlbenachrichti-
gung ist ein Brief in einem Umschlag.

Auf der Wahlbenachrichtigung steht:
welche Wahl stattfindet, an welchem
Tag und wohin man zum Wählen ge-
hen muss.

Die Wahlbenachrichtigung muss man
bis zur Wahl aufheben. Den Termin und
den Ort muss man sich merken oder in
den Kalender einschreiben.

Auf der Wahlbenachrichtigung steht
auch ein Antrag für die Briefwahl. Was
damit gemeint ist und wie das geht,
steht in dieser Broschüre ab Seite 15.
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Wie weiß man, wen man wählen will?

Die meisten Menschen, die man wählen
kann, gehören zu einer Partei oder poli-
tischen Vereinigung. Parteien haben
anders als politische Vereinigungen be-
sondere Rechte. Für das Wählen macht
dies keinen Unterschied. Deshalb steht
in diesem Heft einfach nur Partei wenn
auch politische Vereinigungen mitge-
meint sind. Beides sind Gruppen von
Menschen mit gleichen politischen Zie-
len. Das heißt, sie haben in wichtigen
Fragen eine ähnliche Meinung. Die Mit-
glieder einer anderen Partei haben zu
diesen Fragen eine andere Meinung.

Von den Abgeordneten im Landtag
werden 44 Abgeordnete von den ge-
wählten Parteien bestimmt. Die ande-
ren 44 Abgeordneten werden von den
Wählern direkt gewählt. 

Damit man entscheiden kann, welche
Partei oder welchen Kandidaten man
wählt, kann man sich informieren.
Die Parteien schreiben ihre Ziele und
Ansichten in ein Programm.

Sie senden Informationen darüber mit
der Post an die Wähler. 

Manchmal stehen Parteimitglieder auf
der Straße mit einem Informationsstand.
Da kann man mit den Parteimitgliedern
sprechen und nach bestimmten Ansich-
ten fragen. Es gibt dort Informationsma-
terial, zum Beispiel kleine Broschüren.
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Weitere Informationen bekommt man
aus dem Fernsehen, dem Radio, dem
Internet oder der Zeitung.

Außerdem kann man mit Freunden,
der Familie oder Vertrauten über Par-
teien oder Kandidaten sprechen.
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Wählen im Wahllokal

Am Sonntag, den 27. September 2009
geht man mit der Wahlbenachrichti-
gung und dem Personalausweis zum
Wahllokal. So nennt man den Ort, wo
man wählt. Wo das ist, steht auf der
Wahlbenachrichtigung. Wenn man
möchte, zum Beispiel weil man nicht
lesen kann, kann man eine Person zur
Unterstützung zum Wahllokal mitneh-
men. Das steht auch im Landeswahl-
gesetz.

Im Wahllokal sitzen Wahlhelfer. Das
sind Männer und Frauen, die bei der
Durchführung der Wahl mithelfen.

Den Wahlhelfern gibt man die Wahlbe-
nachrichtigung und zeigt seinen Per-
sonalausweis. 
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Dann bekommt man einen Stimmzet-
tel. Das ist ein großes Papier. In einer
linken Spalte und in einer rechten
Spalte sind die Kandidaten und Par-
teien aufgeschrieben.

Mit dem Stimmzettel geht man in die
Wahlkabine. Die Wahlkabine ist ein
Tisch mit hohen Wänden an 3 Seiten.
So kann niemand sehen, welchen
Kandidaten und welche Partei man
wählt.

Wenn man möchte, kann man eine
Vertrauensperson mit in die Wahlkabi-
ne nehmen.
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Man wählt, indem man ein Kreuz auf
der linken Seite vom Stimmzettel und
ein Kreuz auf der rechten Seite macht.
Die Kreuze nennt man auch Stimmen.
Die Stimme auf der linken Seite ist für
die Person, von der man möchte, dass
sie im Landtag sitzt. Diese Person
nennt man auch Kandidat oder Kandi-
datin. Die Stimme auf der rechten Sei-
te vom Stimmzettel ist für die Partei,
von der man möchte, dass sie Abge-
ordnete in den Landtag schickt. Mit
dieser Stimme beeinflusst man, wie
viele Abgeordnete von einer Partei in
den Landtag geschickt werden.

Von jedem Wähler zählen die Stimmen
gleich. Man darf nicht mehr als 2 Kreu-
ze machen. Man darf nichts auf den
Stimmzettel schreiben. Denn dann ist
der Zettel ungültig und zählt nicht mit.

Dann faltet man den Stimmzettel mit
der beschriebenen Seite nach innen.

Danach geht man zur Wahlurne. Das
ist ein Kasten mit einem Schlitz oben.
Dort wirft man den gefalteten Stimm-
zettel hinein.

Jetzt hat man gewählt.
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Wahlergebnis

Abends ab 18:00 Uhr schütten die
Wahlhelfer die Wahlurnen aus.

Dann zählen sie die Kreuze von den
Stimmzetteln für die Kandidaten und
für die Parteien.
Dazu werden auch noch die Kreuze
aus der Briefwahl gezählt.

Wer die meisten Kreuze bekommen
hat, kann die meisten Abgeordneten in
den Landtag schicken. Je mehr Abge-
ordnete einer Partei im Landtag sitzen,
desto besser kann die Partei sich bei
Entscheidungen durchsetzen.
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Wählen per Briefwahl

Wenn man am 27. September 2009
keine Zeit hat oder nicht zum Wahllo-
kal gehen kann, kann man Briefwahl
machen.

Da gibt es 2 Arten.

Die erste Art geht so:
Man bekommt seine Wahlbenachrich-
tigung mit der Post.

Darauf steht, dass am 27. September
2009 die Landtagswahl ist.

Weil man an diesem Tag keine Zeit
hat …
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… geht man frühestens drei Wochen
vor der Wahl mit der Wahlbenach-
richtigung und dem Personalausweis
zum Rathaus/Bürgerhaus. Man kann
jemanden mitnehmen, der beim Lesen
hilft. Im Rathaus oder Bürgerhaus zeigt
man die Wahlbenachrichtigung und
den Personalausweis.

Dann bekommt man Wahlunterlagen.
Das sind:

1 Stimmzettel,
1 grüner Umschlag,
1 gelber Umschlag und
1 Wahlschein.

Mit den Wahlunterlagen setzt man sich
an einen Tisch. Der Stimmzettel ist ein
großes Papier. In einer linken Spalte
und in einer rechten Spalte sind die
Kandidaten und Parteien aufgeschrie-
ben.

Man wählt, indem man ein Kreuz auf
der linken Seite vom Stimmzettel und
ein Kreuz auf der rechten Seite macht.
Die Kreuze nennt man auch Stimmen.
Die Stimme auf der linken Seite ist für
die Person, von der man möchte, dass
sie im Landtag sitzt.
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Diese Person nennt man auch Kandi-
dat oder Kandidatin. Die Stimme auf
der rechten Seite vom Stimmzettel ist
für die Partei, von der man möchte,
dass sie Abgeordnete in den Landtag
schickt. Mit dieser Stimme beeinflusst
man, wie viele Abgeordnete von einer
Partei in den Landtag geschickt wer-
den.

Von jedem Wähler zählen die Stimmen
gleich. Man darf nicht mehr als 2 Kreu-
ze machen. Man darf nichts auf den
Stimmzettel schreiben. Denn dann ist
der Zettel ungültig und zählt nicht mit.

Dann faltet man den Stimmzettel. Da-
nach steckt man den grünen Stimm-
zettel in den grünen Umschlag. Diesen
Umschlag muss man zukleben.
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Dann ist es wichtig, dass man den gel-
ben Wahlschein unterschreibt.

Wenn jemand beim Lesen und Falten
und Zukleben geholfen hat, muss der-
jenige auch den gelben Wahlschein
unterschreiben.

Den gelben Wahlschein steckt man zu-
sammen mit dem grünen Umschlag in
den gelben Umschlag. 
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Dann geht man zur Wahlurne. Das ist
ein Kasten mit einem Schlitz oben.
Dort wirft man den gelben Umschlag
hinein.

Jetzt hat man gewählt.

Am 27. September 2009 um 18:00 Uhr
werden die Wahlurnen ausgeschüttet
und die grünen Umschläge geöffnet.

Die Kreuze von den Stimmzetteln wer-
den gezählt. Sie werden mit den Kreu-
zen aus den Wahllokalen zusammen-
gerechnet. Wer die meisten Kreuze be-
kommen hat, kann die meisten Abge-
ordneten in den Landtag schicken. Je
mehr Abgeordnete einer Partei im
Landtag sitzen, desto besser kann die
Partei sich bei Entscheidungen durch-
setzen.
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Die zweite Art der Briefwahl geht so:
Man bekommt eine Wahlbenachrichti-
gung mit der Post.

Wenn man am 27. September 2009
und auch vorher keine Zeit hat oder,
wenn man zum Beispiel nicht gut lau-
fen kann, kann man Briefwahl beantra-
gen.

Dafür füllt man den Antrag auf der
Wahlbenachrichtigung aus.

Beim Ausfüllen kann man sich von einer
Vertrauensperson helfen lassen.
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Den Antrag sendet man mit der Post
an die auf der Wahlbenachrichtigung
angegebene Gemeindeadresse.

Man erhält seine Wahlunterlagen mit
der Post. In dem Brief sind:

1 Stimmzettel,
1 grüner Umschlag,
1 gelber Umschlag und
1 Wahlschein.

Man kann sich beim Wählen von einer
Vertrauensperson helfen lassen, z. B.
wenn man nicht lesen kann.

Der Stimmzettel ist ein großes Papier.
In einer linken Spalte und in einer rech-
ten Spalte sind die Kandidaten und
Parteien aufgeschrieben.
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Man wählt, indem man ein Kreuz auf
der linken Seite vom Stimmzettel und
ein Kreuz auf der rechten Seite macht.
Die Kreuze nennt man auch Stimmen.
Die Stimme auf der linken Seite ist für
die Person, von der man möchte, dass
sie im Landtag sitzt. Diese Person
nennt man auch Kandidat oder Kandi-
datin. Die Stimme auf der rechten Sei-
te vom Stimmzettel ist für die Partei,
von der man möchte, dass sie Abge-
ordnete in den Landtag schickt. Mit
dieser Stimme beeinflusst man, wie
viele Abgeordnete von einer Partei in
den Landtag geschickt werden.

Von jedem Wähler zählen die Stimmen
gleich. Man darf nicht mehr als 2 Kreu-
ze machen. Man darf nichts auf den
Stimmzettel schreiben. Denn dann ist
der Zettel ungültig und zählt nicht mit.
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Dann faltet man den Stimmzettel. Da-
nach steckt man den grünen Stimm-
zettel in den grünen Umschlag.

Diesen Umschlag muss man zukleben.

Wahlratgeber Landtagswahl 2009 23



Dann ist es wichtig, dass man den gel-
ben Wahlschein unterschreibt.

Wenn jemand beim Lesen und Falten
und Zukleben geholfen hat, muss der-
jenige auch den gelben Wahlschein
unterschreiben.

Den gelben Wahlschein steckt man zu-
sammen mit dem grünen Umschlag in
den gelben Umschlag. 

Den gelben Umschlag klebt man zu
und wirft ihn ohne Briefmarke in einen
Postkasten der Deutschen Post.
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Das muss man spätestens bis zum 25.
September 2009 tun.

Jetzt hat man gewählt.

Am 27. September 2009 werden die
gelben Umschläge ausgeschüttet und
die grünen Umschläge geöffnet. 

Dann werden die Kreuze von den
Stimmzetteln gezählt und mit den
Kreuzen aus den Wahllokalen zu-
sammengerechnet. Wer die meisten
Kreuze bekommen hat, kann die meis-
ten Abgeordneten in den Landtag
schicken. Je mehr Abgeordnete einer
Partei im Landtag sitzen, desto besser
kann die Partei sich bei Entscheidun-
gen durchsetzen.
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